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Anspruchs- 
voraussetzungen

1.	� Rechtsverletzung 
z.B. durch rechtswidrige Nutzung  
ihrer Marke

2.	� Verschulden 
Voraussetzung: Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit des Verletzers

3.	� Schaden 
Sie haben drei Wahlmöglichkeiten, 
Ihren entstandenen Schaden zu 
berechnen.

Besondere Aspekte 
Auskunftsanspruch

Sie können zur Bezifferung des Schadens 
Auskunft nach § 19 MarkenG verlangen. 
Ohne belastbare Auskunft ist die 
Schadensberechnung oftmals kaum 
möglich. 

Schadensschätzung

Gerichte können die Höhe des Schadens 
nach § 287 ZPO auf Basis greifbarer 
Anhaltspunkte schätzen.

Ihre Wahlmöglichkeiten

Entgangener Gewinn 

Was wäre Ihnen ohne die 
Verletzung zugeflossen?

Lizenzanalogie 

Welche angemessene 
Lizenzgebühr hätten die 
Parteien für die Nutzung 

vereinbart?

Herausgabe des 
Verletzergewinns 

Was hat der Verletzer 
durch die Rechtsverletzung 

verdient?

Schadensberechnung 

Die Höhe des Schadens kann je nach Berechnungsmethodik z.T. erheblich variieren. 
Lassen Sie sich beraten, welche Methode für Sie am besten ist!

§

Beim Marken- und  
Wettbewerbsrecht  
immer UP-TO-DATE

www.taylorwessing.com/de/expertise/ 
services/brands-and-advertising

 �Auskunft verlangen: Auf Basis erteilter 
Auskunft Berechnungsmethodik 
sorgfältig überlegen.

 �Dokumentation & Vorbereitung: 
Erhöhen die Chancen auf realistische 
Schadensbeträge.

 �Verjährungsfrist: Von 3 Jahren ab 
Kenntnis im Blick behalten.

 �Vorsicht Zinsen: Zinsen ab 
Rechtshängigkeit können in 
langjährigen Gerichtsverfahren 
erhebliche zusätzliche Kosten auslösen.

Praxistipps
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